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Meiner Familie





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Universität
Potsdam im Mai 2017 als Dissertation angenommen. Sie wurde für die Veröf-
fentlichung geringfügig überarbeitet und ergänzt. Literatur und Rechtsprechung
wurden bis Ende August 2017 berücksichtigt.

Danken möchte ich zunächst meinem akademischen Lehrer und Doktorvater
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Mitsch für die langjährige Betreuung meines Promoti-
onsvorhabens, die kritische und unermüdliche Durchsicht meiner zunehmend
gewachsenen Manuskripte, den Ansporn und die erbauenden Worte in Augen-
blicken des Selbstzweifels, aber auch für die ideellen Freiräume, in denen ich
meinen Forscherdrang beinahe ungebremst ausleben konnte. Besonderen Dank
möchte ich an dieser Stelle auch Herrn Prof. Dr. Uwe Hellmann für die Übernahme
und zügige Erstellung des Zweitgutachtens aussprechen.

Aus meiner Trierer Zeit möchte ich Herrn Prof. Dr. Timo Hebeler für den
fruchtbaren Gedankenaustausch, die Förderung meiner wissenschaftlichen Fä-
higkeiten und nicht zuletzt für die zeitlichen Freiräume, in denen meine Arbeit
gedeihen konnte, danken. Ein Dank, wie ich ihn in Worten nicht auszudrücken
vermag, gebührt meiner engen Freundin und langjährigen Mitarbeiterkollegin
Frau Lisa Erzinger. Mit ihr konnte ich nicht nur vortrefflich fachlich streiten, sie
stand mir in guten und schweren Stunden stets zur Seite.

Schließlich möchte ich meiner Familie danken, die mich während meines
Studiums und Referendariats sowie in der Zeit meiner wissenschaftlichen Wei-
terqualifizierung in jeder Hinsicht unterstützt hat. Zu guter Letzt gilt mein tief
empfundener Dank meiner Lebensgefährtin Frau Mareike Meyn. Es ist mir eine
glückliche Fügung, dass sie mich auf der Zielgeraden mit Geduld und – wenn es
erforderlich war – sanften Druck, aber vor allem mit ihrer Herzenswärme begleitet
hat.

Vor nicht allzu kurzer Zeit habe ich einen Bericht über die vollkommenste
Geschichte aller Zeiten gelesen. Gemessen an dem, was über diese Geschichte
berichtet wird, ist die vorliegende Untersuchung wahrscheinlich ganz weit davon
entfernt, vollkommen zu sein. Wenn man Vollkommenheit als einen Zustand be-
greift, in dem man meint, nichts mehr weglassen zu können,1 so ist dieser Zustand
in der Wissenschaft wohl auch nur selten erreicht worden. Doch, so meine ich,
kommt es auf Vollkommenheit nicht an. Ich freue mich, wenn Sie meine Arbeit
vielleicht auch nur zum Teil als lesenswert empfinden. Eine lesenswerte Disser-

1 Sinngemäß: Saint-Exupéry, S. 269.



tation muss vielmehr – diesen Gedanken habe ich einmal in einem Gespräch
zwischen einem guten Bekannten und seiner Betreuerin aufgeschnappt – eine gute
und runde Geschichte sein. Ob mir dies gelungen ist, eine gute und runde Ge-
schichte abzuliefern, müssen nun Sie entscheiden. Und um dies entscheiden zu
können, möchte ich Sie mit den Worten in die Lektüre entlassen, mit denen die
vollkommenste Geschichte aller Zeiten endete:

„Hier fängt die Geschichte an.“2

Berlin, im Oktober 2017 Sebastian Huhle

2 Moers, S. 28 f.
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A. Einführung

Die Kindheit und Jugend ist ein wichtiger Abschnitt der biologischen und so-
ziologischen Menschwerdung, den das Recht durch eine besondere Behandlung
junger Menschen beachtet. Der Umfang der besonderen Behandlung ist abhängig
vom Regelungsgegenstand und deshalb mal mehr, mal weniger ausgeprägt; sofern
Kindheit und Jugend für einen Regelungsgegenstand irrelevant sind oder in Ab-
wägung mit anderen Interessen als weniger gewichtig angesehen werden, so findet
auch eine unterschiedslose Behandlung von jüngeren und älteren Menschen im
Recht statt.

Eine besondere Behandlung junger Menschen erfolgt teilweise auch im Ord-
nungswidrigkeitenrecht. Wie junge Menschen im Ordnungswidrigkeitenrecht be-
handelt werden und welche verfassungsrechtliche Relevanz diese Behandlung auf-
weist, soll in dieser Einführung kurz umrissen werden.

I. Sonderbehandlung junger Menschen
in der deutschen Rechtsordnung

Um im Ordnungswidrigkeitenrecht die Sonderbehandlung von der unter-
schiedslosen Behandlung abgrenzen zu können, sollen zunächst Erscheinungsfor-
men und Merkmale von Sonderbehandlung im Allgemeinen entwickelt werden:

Im Bürgerlichen Recht sind die Willenserklärungen von Personen, die das
7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gem. §§ 104 Nr. 1, 105 I BGB1 nichtig.
Demgegenüber sind die Willenserklärungen aller natürlichen Personen, die das 18.
Lebensjahres vollendet haben, unter dem Gesichtspunkt des Lebensalters wirksam,
vgl. §§ 106 ff. BGB.

Der Gesetzgeber hat für das Strafrecht gem. § 19 StGB2 normiert, dass Personen,
die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unwiderlegbar schuldunfähig
sind. Aus der amtlichen Überschrift des § 19 StGB ist zu folgern, dass sie als
„Kinder“ zu bezeichnen sind. Im Umkehrschluss aus § 19 StGB folgt, dass alle
Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, unter dem Gesichtspunkt des

1 BürgerlichesGesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom2. Januar 2002 (BGBl.
I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl.
I S. 2787) geändert worden ist.

2 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I
S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2442) geändert
worden ist.



Lebensalters widerlegbar schuldfähig sind. Nach § 10 StGB i.V.m. § 3 S. 1 JGG3

handelt eine Person, die das 14. Lebensjahr vollendet und das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, nur dann schuldhaft, wenn sie strafrechtlich verantwortlich ist,
d. h., die Schuldfähigkeit ist bei Personen in den genannten Altersgrenzen positiv
festzustellen. Diese Personen werden gem. § 1 II JGG als „Jugendliche“ bezeichnet.
Demgegenüber gilt für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dass ihre
Schuldunfähigkeit positiv festgestellt werden muss, anders ausgedrückt, ihre
Schuldfähigkeit wird bei Fehlen von entgegenstehenden Umständen ohne weiteres
angenommen. Weiterhin gilt im Strafrecht gem. § 10 StGB i.V.m. §§ 1 II, 5 JGG,
dass auf Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet und das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, anstelle der Hauptstrafen des StGB –Geld- und Freiheitsstrafe
– die besonderen Rechtsfolgen des JGG – Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und
Jugendstrafe – anzuwenden sind. Demgegenüber sind auf Personen, die das
21. Lebensjahr vollendet und eine Straftat begangen haben, die Rechtsfolgen des
StGB uneingeschränkt anzuwenden.

Im Sozialrecht gilt, dass eine Person, die das 18. aber noch nicht das 27. Le-
bensjahr vollendet hat, nach § 41 I 1 SGB VIII4 einen Anspruch auf Hilfe bei der
Persönlichkeitsentwicklung und der Befähigung zu einer eigenverantwortlichen
Lebensführung zu erhalten hat. Personen außerhalb der Altersgrenze des § 41 I 1
SGB VIII haben keinen dementsprechenden Anspruch.

Das Jugendschutzrecht regelt, dass es Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, gem. § 4 III JuSchG5 verboten ist, sich in einem Nachtclub auf-
zuhalten. Dieses Verbot fällt mit Vollendung des 18. Lebensjahres weg. Ein Ge-
werbetreibender macht sich gem. § 27 II Nr. 1 JuSchG i.V.m. § 28 I Nr. 5 JuSchG
strafbar, wenn er einer Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
vorsätzlich gestattet, sich entgegen § 4 III JuSchG in einem Nachtclub aufzuhalten,
und er dabei wenigstens leichtfertig die junge Person in ihrer körperlichen, geistigen
oder sittlichen Entwicklung schwer gefährdet.

Für das Verfassungsrecht ist Art. 38 II GG6 zu nennen, wonach aktiv wahlbe-
rechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat (1. Halbsatz) und passiv wahlbe-
rechtigt, wer volljährig ist (2. Halbsatz; die Volljährigkeit fällt mit Vollendung des

3 Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974
(BGBl. I S. 3427), das zuletzt durch Artikel 6 Absatz 28 des Gesetzes vom 13. April 2017
(BGBl. I S. 872) geändert worden ist.

4 Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2780) geändert worden ist.

5 Jugendschutzgesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), das zuletzt durch Artikel 11 des
Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist.

6 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347) geändert worden ist.
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18. Lebensjahres zusammen, vgl. § 15 I Nr. 2 BWahlG7); im Umkehrschluss sind
also Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht wahlbe-
rechtigt.

Eine Sonderbehandlung wurde auch schon im Wege der höchstrichterlichen
Rechtsfortbildung kreiert: Das BVerfG hat aus dem allgemeinen Persönlichkeits-
recht gem. Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 I GG das Recht des Minderjährigen auf
schuldenfreien Eintritt in die Volljährigkeit gefolgert.8

Zusammenfassend lassen sich folgende Erscheinungsformen und Merkmale der
Sonderbehandlung beschreiben: Erstens ist die Regelungstechnik durch das Setzen
starrer Altersgrenzen (z. B §§ 104 Nr. 1 BGB) teilweise in Kombination mit nor-
mativen Tatbestandsmerkmalen (z.B. Verantwortlichkeit gem. § 3 S. 1 JGG) ge-
kennzeichnet. Häufig werden die durch die Altersgrenzen entstehenden Zeitspannen
mit bestimmten personenbezogenen Rechtsbegriffen belegt (z.B. Kind gem. § 19
StGB oder Jugendlicher gem. § 1 II JGG). Zweitens kann Sonderbehandlung sein,
dass ein speziell auf junge Menschen zugeschnittener Tatbestand (z.B. § 4 III Ju-
SchG) oder eine speziell für junge Menschen zugeschnittene Rechtsfolge (z.B.
§§ 5 I, 9 ff. JGG) oder beides zusammen (z.B. Art. 38 II GG oder § 41 I 1 SGB VIII)
vorgesehen ist. Sonderbehandlung kann auch sein, dass ein allgemeiner Tatbestand
(z.B. Ergänzung des Straftatbestandes durch die Verantwortlichkeit gem. § 3 S. 1
JGG) oder eine allgemeine Rechtsfolge (z.B. durch den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit) durch jugendspezifische Merkmale ergänzt wird. Drittens kann die
Sonderbehandlung in einer Rechtsgewährung (z.B. Gewährung besonderen
Rechtsgüterschutzes durch § 27 II Nr. 1 JuSchG i.V.m. § 28 I Nr. 5 JuSchG) oder
einer Rechtsverwehrung (z.B. Art. 38 II GG) bestehen. Denkbar ist auch eine
Sonderbehandlung, die sowohl Rechtsgewährung als auch Rechtsverwehrung be-
inhaltet (z.B. die beschränkte Geschäftsfähigkeit gem. § 106 BGB). Viertens gibt es
regelmäßig in den Regelungsbereichen nicht nur eine Sonderbehandlung von jungen
Menschen gegenüber älteren Menschen. Es werden junge Menschen auch unter-
einander unterschiedlich behandelt (z.B. die unterschiedliche Behandlung von
minderjährigen Geschäftsunfähigen und minderjährigen beschränkt Geschäftsfähi-
gen gem. §§ 104 ff. BGB). Fünftens, es finden sich Sonderbehandlungen im einfa-
chen und imhöherrangigenRecht sowie, sechstens, imZivil-, Straf- undÖffentlichen
Recht.

7 Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I
S. 1288, 1594), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I S. 1570)
geändert worden ist.

8 BVerfGE 72, 155 (170 ff., 173).
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